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Opferhilfe ein wichtiges Beratungsangebot bei Straftaten 
 
Im Kanton Obwalden werden pro Jahr rund 55 betroffene Personen (ca. 60% Frauen und 40% Män-
ner) im Rahmen der Opferhilfe beraten. Als Opfer gilt, wer durch eine Straftat in seiner körperlichen, 
sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.  
 
Als Angehörige gelten der Ehegatte oder die Ehegattin des Opfers, die Kinder, die Eltern sowie an-
dere Personen, die dem Opfer in ähnlicher Weise nahestehen wie z. B. eingetragene Partner oder 
Konkubinatspartner. Die Opferhilfe umfasst insbesondere: 

- Beratung und Hilfe, 
- finanzielle Leistungen und 
- besondere Rechte im Strafverfahren. 

 
Beeinträchtigung in der körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität: Im Vordergrund 
stehen körperliche Verletzungen und psychische Probleme infolge der Straftat. Die sexuelle Integrität 
ist insbesondere dann beeinträchtigt, wenn die sexuelle Selbstbestimmung missachtet wurde. Ein 
ärztliches Zeugnis ist für die erste Kontaktnahme mit der Opferhilfe nicht nötig; es kann jedoch für 
weitere Leistungen erforderlich sein.  
 
Art der Straftat: Die Opferhilfe kommt vor allem nach Tötungsdelikten, Körperverletzungsdelikten 
und Sexualdelikten zum Zuge. Kein Anspruch auf Opferhilfe besteht hingegen z. B. in der Regel bei 
Diebstahl oder Betrug¸ weil diese Straftaten nicht unmittelbar die Integrität einer Person beeinträchti-
gen. 
 
Unfälle: Die Opferhilfe kommt dann zum Zuge, wenn der Verursacher oder die Verursacherin des 
Unfalles eine opferhilferechtlich relevante Straftat begangen hat. Häufig fällt ein Fahrlässigkeitsdelikt 
(z. B. fahrlässige Körperverletzung im Strassenverkehr oder bei einem Arbeitsunfall) in Betracht, das 
durch Handeln oder durch Unterlassen begangen wurde.  
 
Wohnsitz und Nationalität: Ist die Straftat in der Schweiz begangen worden, spielen Wohnsitz und 
Nationalität des Opfers oder der Angehörigen grundsätzlich keine Rolle. Für Opferhilfe im Zusam-
menhang mit einer Straftat im Ausland ist Wohnsitz in der Schweiz erforderlich. 
Weitere Informationen: 
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